
Gemeinde Twist 
Landkreis Emsland 

Bebauungsplan Nr. 44  
„Am Eichenweg“ 
1. Änderung 

Im vereinfachten Verfahren 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   
 

Gemeinde Twist 
Fachbereich Bau und Planung 

Flensbergstraße 7 
49767 Twist 

 

Textliche Festsetzungen 1. Änderung B-Plan Nr. 44 

1. Außer-Kraft-Treten von Vorschriften 
Der Bebauungsplan Nr. 44 – „Am Eichenweg“ tritt für die von dieser Änderung überlagerten Bereiche mit 
Bekanntmachung dieser Änderung außer Kraft. 

2. Widmung von Verkehrsflächen 
Für die noch nicht den öffentlichen Verkehr gewidmeten festgesetzten Verkehrsflächen wird gemäß § 6 
Absatz 5 des Nds. Straßengesetzes verfügt, dass die Widmung mit der Verkehrsfreigabe wirksam wird. 
 
 

Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung 

1. Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung gemäß §§ 56, 97 und 98 NBauO 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 44 – „Am Eichenweg“ gelten örtliche Bauvorschriften 
über die Gestaltung. Diese Gestaltungsvorschriften werden von der vorliegenden Änderung nicht 
berührt.  
 
 
 


